
( Fach) hochschulreife an der Fachakademie für Sozialpädagogik
…...................................................................................................................
( sogenannte Ergänzungsprüfung )
…....................................................................................................................................
Wenn Sie zur Aufnahme eines Studiums an einer Fachhochschule oder Hochschule in 
Deutschland ( meist im sogenannten „affinen“ Bereich – also mit der Ausbildung 
verwandten Studiengängen ) eine Zulassungsberechtigung brauchen, können Sie an 
der ERGÄNZUNGSPRÜFUNG im Fach Englisch teilnehmen.
Darauf bereitet sie unser Englischunterricht vor, den wir jetzt pro Studienjahr 
zweistündig anbieten können.
Die dann folgende Prüfung umfasst 4 Teile :

– Übersetzung ( Englisch- Deutsch )
– Grammatik ( Einsetzübung – sog. CLOZE – Test )
– Questions on a text ( Textverständnis )
– Textproduction ( Brief  oder ähnliches in englischer Sprache )

Die erzielte Prüfungsnote wird mit der Jahresfortgangsnote verrechnet ( 1/1 ) und Sie 
können u.U. Ihre Note in einer mündlichen Prüfung verbessern.

…....................................................................................................................................

Grundsätzlich können drei Arten der (Fach)hochschulreife  erworben werden.

– Die fachgebundene Hochschulreife setzt einen Notendurchschnitt von 1,5 in 
der Ergänzungsprüfung und der Erzieherprüfung voraus.

– Die allgemeine Fachhochschulreife setzt das Bestehen der Ergänzungsprüfung 
und die erfolgreiche Teilnahme am Mathematikunterricht voraus.

– Die fachgebundene Fachhochschulreife setzt nur das Bestehen der 
Ergänzungsprüfung ( mind. Note 4 ) voraus.

Das Zeugnis der ( Fach) hochschulreife setzt sich aus den Noten in Englisch/ 
Mathematik/ Soziologie ( Sozialkunde) und Deutsch, sowie der Gesamtprüfungsnote 
aller an der Fachakademie unterrichteten Fächer, zusammen.
Sie gilt nur in Verbindung mit der bestandenen Erzieherprüfung.

Wichtig ist, dass dieser Abschluss eine Berechtigung, d.h. einen Rechtsanspruch ( bei 
entsprechenderAbschlussnote  ) auf  Aufnahme an einer ( Fach) hochschule darstellt.
Die Prüfung darf auch ablegen, wer bereits eine ( Fach) hochschulreife besitzt, aber 
eine bessere Note möchte.


